
Prüfung Modul 4:
Arbeit als Therapeut/in

NATURHEILKUNDE
Wir laden Sie zur mündlichen
Abschlussprüfung des Moduls 4 der
Ausbildung z. Naturheilpraktiker/in ein.

Voraussetzung: Abschluss
Grundbildung auf Niveau Sekundarstufe
II und Teilnahme an mind. 80% der
Unterrichtsstunden des Moduls.
Zulassung: Abgeschlossener
Vorbereitungskurs gemäß
Modulbeschreibung bei einem von der
OdA AM akkreditierten

Bildungsanbieter.

Bevor Sie zur Prüfung zugelassen werden, müssen folgende Punkte
erfüllt sein:
Schriftlicher Teil wird vorgängig erstellt und eingereicht
a) Selbständige, prozessorientierte schriftliche Arbeit zu einer
vorgegebenen Fragestellung
b) Schriftliche Reflexion des Prozesses in Form eines Lernjournals
c) Mindestens zwei formative Standortgespräche während des
Vorbereitungskurses

Mündlicher Teil 30 Min. Reflexionsgespräch am Prüfungstag.

Die gesamte Prüfung wird als "bestanden" oder "nicht bestanden"
bewertet. Gültigkeit: 5 Jahre ab Datum des Modulabschlusses.

Bitte beachten Sie, dass Bonuspunkte für Prüfungen aller Art nicht
angerechnet und auch nicht vergeben werden können.

Viel Erfolg!

Termine:
So. 07.07.2024
09:00-17:30 Uhr

Preis:
320,- CHF *

Paracelsus
Gesundheitsakademie
Grünhaldenstrasse 6
8050 Zürich
Tel. 043 9602000

Seminarnummer:
SSH7092070724

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Akademie
ズ per Fax: 043 96 09 015
ズ Web: paracelsus-schulen.ch
ズ per QR:

Dozent/in Dipl. HP TEN Jacqueline Göldi: Dipl. Naturheilpraktikerin TEN; EMR registriert;
OdA Akkreditierte Mentorin M7; Erwachsenenbildnerin SVEB 1-5; CAS in Ethnobotanik und
Ethnomedizin der Universität Zürich; Praxisschwerpunkte: Phytotherapie, Gemmo- und
Aromatherapie, Spagyrik, Bachblüten. Ernährung und Medizin; Fachtherapeutin Vitalstoffe
und Orthomolekular-Medizin; Psychologie (Praxiserfahrung Psychiatrie, interkulturelle
Begleitung), Institutionserfahrung Onkologie, Ausbildung in Feldbotanik. Engagierte
Dozentin mit Freude am Einsatz verschiedener Unterrichtsformen zur Verknüpfung
interdisziplinärer Lerninhalte.

Zürich
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